Führerschein aus

Syrien / Afghanistan / Irak

umschreiben


das Wichtigste zuerst: Ja - Sie können den Führerschein umtauschen. Aber Sie müssen: 

· Die theoretische Prüfung wiederholen
· Die praktische Prüfung wiederholen

Leider haben wir kein Umschreibungs-Abkommen mit den o.g. Ländern die eine prüfungsfreie Umschreibung erlauben. Jedoch ist die eigentliche Ausbildung (mit Nachtfahrten, Autobahnfahrten etc.) nicht zu wiederholen. 

- Hier ist jedoch zu erwähnen, dass jeder Fahrlehrer einige Fahrstunden benötigen wird, um die Fahreignung des Antragstellers zu prüfen. -

Für den Antrag auf Umschreibung benötigen Sie folgende Unterlagen: 
· Ihren aktuellen Führerschein im Original
· Eine Übersetzung des Führerscheines mit Erläuterung der jeweiligen Klassen (vorzugsweise vom ADAC, Adresse ersehen Sie unten)
· Alternativ kann auch ein internationaler Führerschein - ausgestellt vom Heimatland - als Übersetzung dienen
· Eine Kopie des Reisepasses / Ausweises aus dem Heimatland oder eine Duldung
· Den Antrag auf Umschreibung (erhalten Sie bei den Fahrschulen)
· [bookmark: _GoBack]Ein Sehtest
· Ein Erste-Hilfe-Kurs 
· Ein biometrisches Passbild
· Eine persönlich abgegebene  Unterschrift 
· Erklärung über den Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis*

· Einen Vordruck hierfür erhalten Sie bei unserer Führerscheinstelle. Gerne übersenden wir diesen auch per Post nach Antragstellung 

Die Kosten für die Umschreibung belaufen sich bei unserer Behörde auf 42,60 € 
Dazu kommen die Kosten für Fahrschule, Prüfungsgebühren, Übersetzungsgebühren. 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

fuehrerscheinstelle@donnerberg.de

06352 /710 189 od. 195 od.389 
ADAC Pfalz 
Abt. Verkehr 
Europastr. 1 
D - 67433 Neustadt /Wstr.
Tel. +49 (06321) 8905 – 23 

Mail: Stefanie.Kuehner@pfa.adac.de

Infos auch unter: https://www.adac.de

